




 
 
 
 
 
Amtsrichterverband 
Herrn Johannes Kirchhoff 
Vorsitzenden 
Am Dill 164 
 
48163 Münster 
 
 
 
 
 
 
Wahlprüfsteine des Amtsrichterverbands 
 
Sehr geehrter Herr Kirchhoff, 
 
wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben und antworten auf Ihre Fragen wie folgt: 
 
 
zu Frage 1 
Wir werden uns auch weiterhin konsequent für eine bürgernahe, leistungsfähige 
und unabhängige Justiz einsetzen. Neben einer guten Personal- und Sachaus-
stattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, den anwenderfreundlichen Aus-
bau der elektronischen Informations- und Dienstleistungsangebote und einem 
hohen Schutz der Grund- und Bürgerrechte gegen staatliche Eingriffe war und 
bleibt die Verbesserung der Situation im Strafvollzug ein Schwerpunkt unserer li-
beralen Politik. Nach liberaler Ansicht muss dem Richtervorbehalt weiterhin eine 
hohe Bedeutung zukommen und wir werden uns dafür einsetzen, dass wesentli-
che staatliche Maßnahmen und Eingriffe weiterhin der unabhängigen Entschei-
dung des Richters vorbehalten bleiben. Da im Strafvollzug bloßes „Wegschlie-
ßen“ der Täter niemandem hilft, wollen wir den Betrieb in den Strafvollzugsanstal-
ten weiter optimieren, die Rückfallquoten der Täter senken und insoweit ein Lan-
desstrafvollzugsgesetz, das eine menschenwürdigere Unterbringung ermöglicht 
und auf Behandlung der Inhaftierten setzt. Nur mit Bildung, Ausbildung, Drogen-
therapie, Sexualstraftätertherapie und sozialer Betreuung ist es möglich, die Ge-
walt und die Drogen im Vollzug zurückzudrängen sowie die Inhaftierten für ein 
straffreies Leben nach dem Vollzug vorzubereiten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wollen wir konkret 1.000 neue Stellen schaffen für Drogentherapeuten, Sexual-
therapeuten, Psychologen, Sozialarbeiter und Pädagogen im Strafvollzug.  
 
Die Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern, den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften zur Bekämpfung der Jugendkriminalität wollen wir noch enger verzah-
nen und erfolgreiche Maßnahmen weiter ausbauen. Zum Wohle von Schei-
dungskindern setzen wir auf die Erfahrungen der Cochemer Praxis, die den fami-
liären Beziehungen eine besondere Bedeutung beimisst. 
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zu Frage 2 
Eine gut und schnell funktionierende, bürgernahe und unabhängige Justiz ist ein 
wichtiger Garant für die freie Entfaltung, Wachstum und Wohlstand in einem libe-
ralen Rechtsstaat. Die Justiz in NRW lebt von gut qualifizierten und motivierten 
Mitarbeitern, die trotz entsprechender Arbeitsbelastung mit persönlichem Enga-
gement und Einsatzfreude tätig sind. Wir haben daher in der laufenden Legisla-
turperiode im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten begonnen, die Gerich-
te und Staatsanwaltschaften besser auszustatten, Verfahrenslaufzeiten zu redu-
zieren und neue Gerichte zu bauen. Diesen Weg werden wir noch engagierter 
weiter gehen und uns für die notwendige Unterstützung mit personellen und 
sächlichen Ressourcen, einer optimalen Organisationsstruktur und guten rechtli-
chen Rahmenbedingungen für die Justiz einsetzen. Die Gerichte können ihren 
verfassungsmäßigen Auftrag nur erfüllen, wenn sie bedarfsgerecht ausgestattet 
und für die Aufgaben der Zukunft gerüstet sind. Dies wird neben der  fortzuset-
zenden Herkulesaufgabe der Verbesserung der von der Vorgängerregierung hin-
terlassenen desolaten Situation im Strafvollzug zum wirksamen Schutz der Be-
völkerung und Mitinsassen vor Straftätern ein wichtiger Schwerpunkt unserer Po-
litik sein. Neben 509 Stellen im Strafvollzug sind 287 Stellen für Richter der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwälte erhalten oder neu geschaffen wor-
den. Die Stärke und Leistungsfähigkeit der Justiz in NRW misst sich aber nicht 
nur an ihrem personellen Umfang, sondern an konkreten Rahmenbedingungen 
für die Richter und Staatsanwälte und die dadurch gewährleistete Effizienz der 
Arbeit für die Bürger. Deshalb setzen wir auf die umfassende Einarbeitung junger 
Kollegen, ein breites Angebot von Fortbildungsveranstaltungen und die fortlau-
fende Anpassung der Informationstechnik an den Stand der Technik und die Ar-
beitsabläufe.  
 
 
zu Frage 3 
Die Rechtsprechung in Deutschland und NRW genießt international hohes Anse-
hen, gleich ob es um die Durchsetzung von Rechten beim Amts-, Land- oder 
Oberlandesgericht geht. Auch aufgrund der in der Vergangenheit den Amtsge-
richten zugewiesenen neuen Aufgaben müssen im Interesse aller Richter, die 
dort tagtäglich engagierte und ausgezeichnete Arbeit leisten, neben der perma-
nenten Frage einer angemessenen Personal- und Sachausstattung auch Fragen 
wie die Neubewertung von Leistungsfunktionen in großen Amtsgerichten ange-
gangen werden.  
 
 
zu Frage 4 
Im Zweifel setzen wir bei wesentlichen Eingriffen auf den Richtervorbehalt, wel-
cher der verstärkten Sicherung der Grundrechte dient. Seine hohe Bedeutung 
darf nicht dadurch ausgehöhlt werden, dass bei immer mehr Maßnahmen und 
Eingriffen die gesetzliche Regel einer neutralen richterlichen Entscheidung zur 
Ausnahme wird und die als Ausnahme vorgesehene Eilkompetenz "Gefahr im 
Verzug" für das Ermittlungsorgan selbst zur Regel. Erst Aufweichung, dann Ab-
schaffung kann nicht die Lösung sein. Maßnahmen wie die Telefonüberwachung 
dürfen nicht zur Standardmaßnahme staatsanwaltlicher Ermittlungstätigkeit wer-
den. Auch bei Hausdurchsuchungen, der Beschlagnahme von Computern oder 
der Blutentnahme bei mutmaßlichen Alkoholsündern muss notfalls in einem rich-
terlichen Eildienst eine unabhängige Entscheidung durch den Richter getroffen 
werden. Insoweit müssen die entsprechenden Gerichte natürlich die dazu erfor-
derlichen Ressourcen haben.  
Konkrete Fallzahlen müssen erhoben und darauf fußend ggf. Konzepte entwi-
ckelt werden, die den Interessen und Belangen aller Beteiligten ausreichend ge-
recht werden müssen.   
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zu Frage 5 
Den Mitarbeitern der Justiz und des sonstigen Öffentlichen Dienstes ist im Rah-
men einer konsequenten Haushaltskonsolidierung ein beachtlicher Beitrag abver-
langt worden. Die Gesetze zur Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbe-
züge im Land Nordrhein-Westfalen mit einer Erhöhung der Grundgehaltssätze 
und einer linearen Anpassung der Bezüge um 2,9 % zum 1.07.2008, um 3 % 
zum 01.03.2009 und um weitere 1,2 % zum 1.03.2010 mit Mehraufwendungen im 
Landeshaushalt, dürfen nur ein erster Schritt gewesen sein. Über 2 Mrd. € wur-
den bereits zwischen 2008 und 2010 für die Erhöhung der Besoldungs- und Ver-
sorgungsbezüge aller NRW-Landesbeamten aufgewendet, jährlich kommen über 
1,1 Mrd. € hinzu. Die mit der Föderalismusreform I auf die Länder übergangene 
Gesetzgebungskompetenz im Besoldungs-, Laufbahn- und Versorgungsrecht 
werden wir dafür nutzen, im Rahmen einer großen Dienstrechtsreform ein mo-
dernes, flexibles und leistungsorientiertes Dienstrecht zu schaffen, von dem auch 
die Richter profitieren. 
 
 
zu Frage 6 
Wir haben zuletzt bei der Schaffung von Beförderungsstellen bei der Polizei er-
lebt, dass ein solches Bestreben Ausdauer braucht und zähe Verhandlungen mit 
und Berechnungen durch das Finanzministerium. Auch für die Justiz haben wir 
insoweit zahlreiche Gespräche geführt und Anstrengungen unternommen und 
wollen dies weiter tun. Im Rahmen einer etwaigen Neubewertung der Zahl der 
Beförderungsstellen in der Justiz sollte der Grad der Führungsverantwortung 
stärker berücksichtigt werden, etwa geprüft werden, ob nicht z. B bei der Besol-
dung der Direktoren großer Amtsgerichte Anpassungsbedarf besteht  
 
 
zu Frage 7 
Dies ist im Rahmen der Einführung der R-Besoldung intensiv diskutiert und zu 
Recht verworfen worden. 
 
 
zu Fragen 8 und 9 
Auch zu diesen Forderungen sind mehrfach konstruktive Gespräche mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Richterschaft in NRW geführt worden. Aufgrund der er-
folgten Reform des Landespersonalvertretungsrechts in NRW wurden weitere 
Gespräche zu diesen Themen auf die Agenda der nächsten Legislatur gesetzt. 
Die organisatorische Sicherstellung des Gewaltenteilungsprinzips und der richter-
lichen Unabhängigkeit sind für Liberale grundlegende Selbstverständlichkeiten. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung politischer Verantwortung 
im Bereich Justiz die Möglichkeit voraussetzt, durch bestimmte Mittelverwendun-
gen und Schwerpunktsetzungen ausreichend agieren zu können. Im Justizminis-
terium wirken zumeist abgeordnete Richter und Staatsanwälte an den Entschei-
dungen wesentlich mit. Insoweit sind die mit einer Selbstverwaltung der Justiz 
angestrebten konkreten Verbesserungen sorgsam mit den damit verbundenen 
Auswirkungen abzuwägen. 
 
 
zu Frage 10 
Niemandem darf allein aus finanziellen Gründen die Führung eines Prozesses 
zur Durchsetzung seiner Rechte verwehrt sein. Der Bundesrat hatte bereits im 
Jahre 2006 eine Initiative beschlossen, die Prozesskostenhilfe allgemein zu re-
formieren. Am 12.02.2010 hat der Bundesrat diese Initiative nun erneut be-
schlossen und dem Bundestag zugeleitet. Die Prozesskostenhilfe wird dadurch 
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aber auch weiterhin verfassungskonform und sozial bleiben. Der Staat ist verfas-
sungsrechtlich verpflichtet, bedürftigen Parteien den Zugang zu den Gerichten zu 
ermöglichen. Dabei darf er sie zwar an den Kosten beteiligen, aber nur, soweit 
sie über das Existenzminimum hinausgehendes Einkommen oder Vermögen ha-
ben. Die Versagung der Prozesskostenhilfe bei mutwilliger Rechtsverfolgung 
bzw. bei mutwilligen Beweisanträgen und Kontrolle der Bedürftigkeit soll erleich-
tert werden, damit nicht auf Staatskosten das ausgefochten wird, was ein ver-
nünftiger Selbstzahler nicht geltend machen würde.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ralph Sterck  
Hauptgeschäftsführer 
 
 


